
Es war einmal ein Wolf. Der lebte friedlich 
auf einem Bauernhof mit Zicklein, Enten und 
Gänsen und teilte mit ihnen, was Garten und 
Feld hergaben ...

Dies ist eindeutig ein Märchen und könnte 
zugleich die Werbung einer Versicherung sein. 
Denn die erzählt Ihnen auch gern Märchen. Zum 
Beispiel wenn sie mitteilt, sie freut sich, Ihnen 
bei der Schadensregulierung helfen zu können. 
Doch warum sollte sich die Versicherung Ihres 
Unfallgegners darüber freuen? Immerhin mindert 
das, was sie Ihnen zahlen muss, den Gewinn der 
Aktionäre. Und die achten peinlich genau darauf, 
dass so wenig wie möglich ausgezahlt wird und 
so viel wie möglich in der Kasse bleibt. Schließlich 
leben Versicherungen nicht davon, was sie aus
bezahlen müssen. Wohltaten zu verteilen, ist für 
sie ein schlechtes Geschäft.
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Ein Märchen für  
erwachsene Autofahrer

Vorsicht: Mit „gutem Rat“ 
von Ihrem Gegner sind Sie 
„schlecht beraten“!
Für Sie bedeutet das: Selbst als völlig unschuldiges  
Unfallopfer erhalten Sie von der gegnerischen Versi
cherung immer nur das, was Sie zu Recht fordern. Was 
Sie aus Unkenntnis über weitere mögliche Schadens
positionen, wie z. B. Haushaltsführungsschäden, nicht 
fordern, wird meistens auch nicht gezahlt. Und auch 
sonst versucht sich die gegnerische Versicherung mög
lichst billig aus der Affäre zu ziehen. Wird sie mit der 
Schadensregulierung betraut, erhalten Sie die billigste 
Werkstatt, die billigsten Ersatzteile, den billigsten 
Mietwagen, den geringsten Nutzungsausfall und vor 
allem den billigsten Sachverständigen. Das ist selbst
verständlich der, der vertraglich an die Versicherung 
gebunden ist. Und der achtet weniger auf Ihren Vorteil 
als auf den der Versicherung!

Vertrauen Sie also nach einem Unfall auf die Hilfe der 
gegnerischen Versicherung, lassen Sie sich letztlich 
vom Zahlungspflichtigen helfen. Mit diesem „guten 
Rat“ sind sie „schlecht beraten“. Denn Sie verzichten so 
auch auf grundlegende Rechte, die Ihnen rund um  
Ihren Schadensersatz zustehen.

Ihr Verkehrsanwalt 
regelt das für Sie.

Unser Tipp: 
Bedenken Sie, dass auf Versichererseite stets kluge 
Köpfe sitzen, die die Interessen ihres Arbeitgebers 
vertreten und die Aufgabe haben, sein Vermögen zu 
schützen und zu vermehren. Bedienen Sie sich des
halb auch kluger Köpfe, mit denen Sie Ihre Ansprüche 
erfolgreich gegen die Versicherung und ihre Juristen 
durchsetzen können. Wenden Sie sich deshalb an ei-
nen qualifizierten, unabhängigen Verkehrsanwalt. 
Der ist mit allen Problemen vertraut, die Ihnen ein 
Unfall verursacht.

Was hindert Sie also noch, im Falle eines Falles auf 
einen Verkehrsanwalt zu setzen? Wir freuen uns auf 
Ihre Fragen!

Übrigens: 
Der Gang zu Ihrem Verkehrsanwalt wird Ihnen 
sogar noch extra leicht gemacht. Die Rechts-
beratungskosten werden vom Gesetz genau-
so gewertet wie die Wiederherstellungskosten 
für Ihr Auto. Das heißt, der Schädiger muss 
auch die Kosten für Ihren Anwalt übernehmen!


